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ist das neue Mitgliedermagazindes NABU Landesverband Berlin. Der NABU ist die älteste und eine
der größten Umweltschutzorganisationen in Deutschland. Die über 14.000 Mitglieder des Landes-
verbandes Berlin setzen sich als aktive Umweltschützer und engagierte Förderer der Natur ein.

gelangt über das überregionale Verbandsmagazin „Naturschutz heute“ an seine Mitglieder und wird
darüber hinaus gezielt für Öffentlichkeitsarbeit sowie Imagekampagnen eingesetzt.

verfolgt einen interdisziplinären Ansatz zu naturschutz- und umweltpolitischen Themen der Stadt.
Damit richtet sich das Magazin an eine breite Leserschaft.
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13.000, davon 10.000 als regionaler Beihefter in „Naturschutz heute“, 3.000 für Öffentlichkeitsarbeit
und Imagekampagnen

wird unmittelbar per Postversand über „Naturschutz heute“ verschickt

4 x jährlich

28.01.2012 (1/12), 29.04.2012 (2/12), 29.07.2012 (3/12), 28.10.2012 (4/12), 27.01.2013 (1/13)

KW 47 (1/12), KW 8 (2/12), KW 21 (3/12), KW 34 (4/12), KW 47 (1/13)

KW 45 (1/12), KW 7 (2/12), KW 20 (3/12), KW 33 (4/12), KW 46 (1/13)

210 mm x 297 mm

4c-Offsetdruck

Daten und Termine

Erscheinungsdaten

Auflage

Distribution

Erscheinungsweise
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Heftformat

jeweils mindestens 20 Seiten; innen 80 g/m², Umschlag 115 g/m²Heftumfang

Druckunterlagenschluss

Anzeigenschluss

Druckverfahren

PDF-X4Druckunterlagen

Beschnittzugabe

nur schriftlich, zwei Wochen vor AnzeigenschlussRücktrittsrecht

2% Skonto bei Vorauszahlung; innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum brutto
AE-Provision: 15% für Anzeigen
Aufschlag für Umschlagseiten siehe Seite 5
Konto: Postbank Berlin, BLZ 10010010, Konto-Nr. 112 300108

Zahlungsbedingungen

bei Anzeigen im Anschnitt mindestens je 3mm an allen angeschnittenen Seiten
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Alle Formate sind in mm (Breite x Höhe)
(A) = Anschnitt
(S) = Satzspiegel
Für die Anzeigenformate 1a, 1b, 1d, 1f und 3f
werden 3mm Überstand an den Anschnitträndern
benötigt.
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Spaltenunabhängig
1a 2/1 Seiten plus (A)
1b 1/1 Seite plus (A)
1c 1/1 Seite (S)
1d 1/2 S. quer plus (A)
1e 1/2 S. quer (S)
1f 1/3 S. quer plus (A)
1g 1/3 S. quer (A)

3-spaltige Seiten
3a 2sp-Q-1/3 (S)
3b 2sp-Q-1/4 (S)
3c 1sp-H-1/2 (S)
3d 1sp-H-1(S)
3e 1sp-H-1/4 (S)
3f 1sp-H-1plus (A)

Formate Breite
mm

Höhe
mm

Preis in Euro
4/4-farbig

420
210
180
210
180
210
180

297
297
267
146
130
100
85

1.810,-
990,-
910,-
500,-
460,-
410,-
350,-

180,-
130,-
130,-
260,-
110,-
330,-

118
118
57
57
57
72

85
58

130
267
63

297

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Für die Anzeigenformate 1a, 1b, 1d, 1f und 3f wird zusätz-
lich mindestens 3 mm Überstand an den Anschnitträndern
benötigt.

Anzeigen auf Umschlagseiten nur im Format 1b, 1d und 1f.

(A)=Anschnitt
(S)=Satzspiegel

Abzug für s/w: 25 %

Zuschläge (jeweils auf den s/w-Grundpreis)

2. Umschlagseite +20 %
3. Umschlagseite +15 %
4. Umschlagseite +20 %
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präsentiert die Metropolregion auf vielfältige Weise. „Natur in Berlin“ setzt Akzente in den Bereichen Natur-
und Artenschutz, urbanes Gärtnern und ökologisches Alltagsgeschehen. Das Veranstaltungsprogramm be-
inhaltet den Servicebereich (Termine und Verbandsinformationen) und stellt damit ein attraktives Werbe-
umfeld dar.

Urbane Legenden
Was bringt der neue Senat für den Naturschutz in Berlin?
Wer hat Angst vor der Natur? – Irrtümer der Berliner Tierwelt
Vogel des Jahres 2012 in Berlin
25.11.2011

Naturschutz vs. Denkmalschutz
Interview mit Vertreter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Konfliktpotential Naturschutz in denkmalgeschützten Wohnanlagen
Lurch des Jahres: Die Erdkröte
17.02.2012

Wildtiere in der Stadt – ein harmonisches Miteinander?
Reportage: Mit einem Stadtjäger unterwegs
NABU-Wildtierexperten berichten über Igel, Bienen, Wildschweine und Co.
Vogelfang im Supermarkt
24.08.2012

Themenplan

Heft I /2012
Erscheinungstermin 28.1.

Schwerpunkt
Aktuelles

Perspektiven
Begegnen

Buchungsschluss

Schwerpunkt
Aktuelles

Perspektiven
Begegnen

Buchungsschluss

Schwerpunkt
Aktuelles

Perspektiven
Begegnen

Buchungsschluss

Schwerpunkt
Aktuelles

Perspektiven
Begegnen

Buchungsschluss

Heft II /2012
Erscheinungstermin 29.4.

Natur in Berlin
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Heft III /2012
Erscheinungstermin 29.7.

Heft IV/2012
Erscheinungstermin 28.10.

Beweidungsprojekte rund um Berlin
Beweidung im Naturpark Barnim
Wie Heckrinder, Schafe, Wasserbüffel und Hochlandrinder in Berlin leben
Naturwächter – ein spezielles Ehrenamt
25.05.2012
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Die Leserschaft von Natur in Berlin entspricht weitgehend den Mitgliedern und Förderern des NABU Berlin sowie deren Familien und
Bekannten. Nach der Analyse 2003 gehören die NABU-Mitglieder überdurchschnittlich dem etablierten, dem postmateriellen und dem
konservativen Millieu an.
Das Magazin wird zusätzlich zum regulären Vertrieb mit jeder Ausgabe für Öffentlichkeitsarbeit oder zu Special Events der Mitglieder-
gewinnung genutzt. Damit wird eine akademisch-fachkundige Leserschaft ebenso angesprochen wie naturschutzaffine interessierte
Leser sowie temporäre und aktive Ehrenamtliche.
Mit einer Anzeige in Natur in Berlin erreichen Sie eine solvente Leserschaft, die nicht nur umweltbewusst, sondern auch überdurch-
schnittlich gut ausgebildet ist. NABU-Mitglieder wohnen in Ein- bis Zweifamilienhäusern mit gutem bis sehr gutem Wohnumfeld und
gelten als statushoch. Sie verfügen überdurchschnittlich oft über einen Garten und über Haustiere.

Mitglieder des NABU Berlin
sind in 20 Bezirks- und Fachgruppen aktiv. Die Bezirksgruppen kümmern sich um den Naturschutz in „ihrem Kiez“. Dazu gehören prak-
tische Biotop- und Artenschutzmaßnahmen genauso wie das Engagement in Politik und Verwaltung. Fach- und Arbeitsgruppen bilden
ein Forum für Naturfreunde.
Auf ehrenamtlicher Basis und wissenschaftlich fundiert, helfen sie bei der Erforschung der Grundlagen des Natur- und Artenschutzes.
Auch auf Bundesebene sind Berliner NABU-Vertreter in Bundesarbeitsgruppen und -fachausschüssen aktiv.

NABU-Veranstaltungsprogramm
Auf jährlich rund 150 fachkundig geleiteten Führungen bieten ehrenamtliche NABU-Mitstreiter Naturerlebnisse und vermitteln ökologi-
sches Wissen.
Ergänzt durch Vorträge, Festivals und Veranstaltungen wie dem Berliner Naturschutztag wird eine breite Öffentlichkeit erreicht. Die
Umweltbildung für Kinder und Erwachsene an verschiedenen „grünen Lernorten“ in der Stadt ist ein weiterer wichtiger Grundpfeiler
der NABU-Arbeit. Das Motto hierbei lautet „Natur mit allen Sinnen erleben!“.
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1. Anzeigenauftag im Sinne der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag
über die Veröffentlichung zum Zwecke der Ver-
breitung einer oder mehrerer Anzeigen von Werbe-
treibenden in einer Druckschrift.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines
Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf ein-
zelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht
wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, inner-
halb der in Nummer 2 genannten Frist auch über die
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere
Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die
der Herausgeber nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem Gewährten
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlaß dem Herausgeber zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer
Gewalt im Risikobereich der Herausgebers beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten
Nummern, bestimmten Ausgaben oder bestimmten
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet,
es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kennt-
lich gemacht.

7. Der Vertrag behält sich vor, Anzeigen- und
Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen
eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft
oder der technischen Form nach einheitlichen grund-
sätzen des Herstellers abzulehnen. Dies gilt auch für
Aufträge, die an Schaltern der Geschäftsstellen, bei
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werde.
Beilagenaufträge sind für den Hersteller erst nach
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung
bindend. Beilagen, die durch Format oder Auf-
machung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils
der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilage
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen for-
dert der Hersteller unverzüglich Ersatz an.
Der Hersteller gewährleistet die drucktechnisch ein-
wandfreie Wiedergabe der Anzeigen.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder
Abdruck einer Ersatzanzeige, aber nur in dem
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt

wurde. Weitergehende Haftung für den Hersteller ist
ausgeschlossen.
Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen
nach Eingang von Rechnungen und Belegen geltend
gemacht werden.
Für Fehler bei telefonischer Übermittlung jeder Art
übernimmt der Hersteller keine Haftung.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die
Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten
Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

11. Sind keiner besonderen Größenvorschriften ange-
geben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der
Preisberechnung zu grunde gelegt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste
ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Voraus-
zahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeiti-
ge Zehlung werden nach der Preisliste gewährt.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden
Zinsen in Höhe von mindestens 3% über dem jeweili-
gen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie
der Einziehungskosten berechnet. Der Hersteller kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des lau-
fenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeg-
licher Nachlass.
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Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der
Hersteller berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags und
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbe-
träge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem
Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen der
Hersteller erwachsen.

14. Der Hersteller liefert mit der Rechnung ein Beleg-
exemplar.

15. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich
vereinbarter Ausführungen und Lieferung bestellter
Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu zahlen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden,
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten An-
zeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preis-

liste oder auf andere Weise zugesicherte Auflage oder
– wenn eine Auflage nicht zugesichert ist – die durch-
schnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres unterschritten wird.
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei
einer Auflage
bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,
bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.,
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.,
über 500.000 Exemplaren 10 v.H. beträgt.
Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und
Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der
Hersteller dem Auftraggeber von dem Absinken der
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-
rücktreten konnte.

17. Erfüllungen und Gerichtsstand für beide Teile ist,
soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht,
der Sitz des Herstellers.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Herstellers:
a) Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäfts-
bedingungen des Hestellers, die Auftragsbestätigung
und die jeweils gültige Anzeigen-Preisliste sind für
jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigen-
auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch
den Hersteller rechtsverbindlich.
b) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung
des Herstellers auf Erfüllung von Aufträgen und
Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch
kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte Anzeigen
geleistet.
c) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht
sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim
Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei
ungenügendem Abdruck keinen Anspruch.
d) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen
endet 3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen An-
zeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Verein-
barung getroffen worden ist.
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NABU Naturschutzbund
Landesverband Berlin
Wollankstraße 4
13187 Berlin

Telefon (030) 986 08 37 18
Fax (030) 986 70 51
E-Mail cbaden@nabu-berlin.de
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